
Weiterführende Informationen zum Auswahlverfahren 
 
 
Bin ich bewerbungsberechtigt? 
Das Auswahlverfahren richtet sich ausschließlich an Bedienstete des gehobenen Dienstes aus dem Ge-
schäftsbereich des Ministeriums der Finanzen und für Europa des Landes Brandenburg sowie der Bundes-
länder Berlin und Sachsen-Anhalt, die sich in einem dauerhaften Dienst- bzw. Beschäftigungsverhältnis und 
nicht mehr in der Probezeit befinden. Bitte fühlen Sie sich auch angesprochen, wenn Sie die Probezeit im 
gehobenen Dienst erst kürzlich beendet haben. 
 
 
Ab wann beginnt mein Einsatz als Dozentin bzw. Dozent? 
Ihr Einsatz beginnt zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 
 
 
Welche Voraussetzungen muss ich u. a. mitbringen? 

 Beamtinnen und Beamte benötigen unabdingbar die Befähigung für die Laufbahn des gehobenen 
Dienstes in der Steuerverwaltung 

- mit mindestens der Laufbahnprüfungsnote „befriedigend“ oder 

- befinden sich im Statusamt der Besoldungsgruppe A 11g BbgBesO oder 

- befinden sich im Statusamt der Besoldungsgruppe A 9g BbgBesO mit einem Gesamturteil 
von mindestens 6 Punkten in der letzten Regelbeurteilung im Statusamt A 9g, 

 Tarifbeschäftigte sind bewerbungsberechtigt mit vergleichbarer Qualifikation und mit einem der 
Prüfungsnote vergleichbarem Leistungsstand, 

 pädagogische Eignung (§ 4 Abs. 2 StBAPO), 
 berufliche Erfahrungen aus der Finanzverwaltung (mind. 2 Jahre), 
 aktuelle Fachkenntnisse sowie einschlägige IT-Kenntnisse, 
 sorgfältige und gründliche Arbeitsweise sowie Termingerechtigkeit, 
 überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit, Entschlusskraft, Verantwortungsbe-

wusstsein und -bereitschaft, 
 ausgeprägtes Sozialverhalten gegenüber dem Kollegium und Dritten. 

 
Die vollständigen Anforderungsprofile, die Teil der Stellenausschreibung sind, können Sie gern bei Frau 
Klaffke (maria.klaffke@fhf.brandenburg.de; Tel.: 03375/672-119) anfordern. 
 
 
Ihre Entfaltungsmöglichkeiten - Was bieten wir Ihnen? 

 Ihre Lehrtätigkeit wird durch fachliche, organisatorische sowie pädagogisch-didaktische Beratung 
und Betreuung im jeweiligen Lehrbereich begleitet, 

 Unterstützung bei der fachlichen Weiterentwicklung durch Teilnahme an Didaktik-Lehrgängen, 
 eine gute Verkehrsanbindung zur Autobahn und zum öffentlichen Personennahverkehr, 
 weitere Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
 ein familienfreundliches und wertschätzendes Arbeitsumfeld, 
 bei Bedarf Teilzeitbeschäftigung, 
 ein umfangreiches Gesundheitsmanagement, 
 ein engagiertes Kollegium. 



 
 
Wie ist der Dienstposten/Arbeitsplatz bewertet? 

 Der Dienstposten mit Aufgaben des g. D. an der LFS ist mit A 12 BbgBesO, 
der Arbeitsplatz mit der Entgeltgruppe 11 TV-L bewertet, 

 der Dienstposten mit Aufgaben des g. D. an der FHF ist mit A 13g BbgBesO, 
der Arbeitsplatz mit der Entgeltgruppe 12 TV-L bewertet. 

 
Zur Deckung des Personalbedarfs werden erfolgreichen Bewerbenden des gehobenen Steuerverwal-
tungsdienstes aus dem Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen und für Europa des Landes 
Brandenburg befristet für drei Jahre Sonderzuschläge gem. § 48 BbgBesG in Höhe von monatlich 10 
Prozent des Anfangsgrundgehalts der entsprechenden Besoldungsgruppe als Festbetrag gewährt. 
 
Versetzungsbewerberinnen und -bewerber aus den Ländern Berlin und Sachsen-Anhalt erhalten die Son-
derzuschläge mit dem Zeitpunkt der Versetzung zum Land Brandenburg. 
 
 
Was erwartet mich im Auswahlverfahren? 
Sie erwartet ein strukturiertes Vorstellungsgespräch, das zugleich eine Lehrprobe bzw. einen Vortragsteil 
(10 bis 15 Minuten) beinhalten soll. 
 
 
Wie und wo kann ich mich bewerben? 
Bewerben können Sie sich mit dem Bewerbungsbogen, den Sie ebenfalls im AIS-System finden. Bitte 
richten Sie Ihre Bewerbung auf dem Dienstweg an die 
 

Fachhochschule für Finanzen des Landes Brandenburg 
im Aus- und Fortbildungszentrum 

Schillerstraße 6 
15711 Königs Wusterhausen 

 
Bitte erfragen Sie vorab die Kennzahl des aktuellen Bewerbungsverfahrens bei Frau Klaffke  
(maria.klaffke@fhf.brandenburg.de; Tel.: 03375/672-119). 
 
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 
 
Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten gemäß § 26 BbgDSG zum Zweck der Durchführung des 
Auswahlverfahrens. Weitere Informationen zum Datenschutz können Sie dem „Informationsblatt Daten-
schutz“ auf der Internetseite www.fhf.brandenburg.de entnehmen. 


